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3>fe bernifdje 3enfu* oon 1803 bis 1831.
Son §anS #uber.

SluSgangSpunft biefer Slrbeit muß bie geit berSIRebiation

fein, benn fie ßat bie neueren genfurberorbnungen ent-
fteßen laffen unb ßat fie ber SReftaurationSgeit übermittelt.
Sodß ift baS ftauptgetoidjt auf bie lefetere Seriobe gelegt,
©inridjtung unb Sätigfeit ber genfur bon 1803—1831 foll
im folgenben bargeftellt toerben.

I. Drganifation unb SBefugnijfe ber tfcnfurtommiffion.

a. 3n 6er HTeöiatfo«.

Sie ßelbetifdße Serfaffung garantierte bie greißeit ber
Sreffe. Slber eS ging nicßt lange, bis biefe unbebingte
Sßreßfreißett befdßränft tourbe. Scßon im SRobember 1801,
nacß bem StaatSftreid) ber göberaliften, tourbe eine et-
gentlidße genfurberorbnung erlaffen, bie aber am 2. guni
1802 bon ben neuerbingS gut SIRadjt gelangten SRabifalen
toieber aufgeßoben tourbe. 1803 traten bie Serfaffungen
ber eingehen Santone unb mit bielen bon ißnen toieber
eine regelredjte genfur in Sraft.

gn Sem übertrug ber Sleine SRat am l.guni 1803 bie
genfur an ben Staatsrat1). Siefer toar ja bie gegebene
Seßörbe, ba er für bie innere unb äußere Sicßerßeit beS

SantonS gu forgen ßatte. Sie erfte genfurberorbnung
ber StRebiation tourbe am 26. guli 1803 eingeführt*).
©S tourbe bom Staatsrat ein eingiger genfor ernannt,
ber bie Slufgabe ßatte, alle geitungen, periobifdjen
Slätter, Slfftdßen, Slbßanblungen unb glugfdßriften

») SJefreten-Sucb, 1, 50.
') $efreten»Sud) 1, 128.

Die bernische Zensur von 1803 bis 1831.
Von Hans Huber.

Ausgangspunkt dieser Arbeit muß die Zeit derMediation
sein, denn sie hat die neueren Zensurverordnungen ent>

stehen lassen und hat sie der Restaurationszeit übermittelt.
Doch ist das Hauptgewicht auf die letztere Periode gelegt.
Einrichwng und Tätigkeit der Zensur von 1803—1831 soll
im folgenden dargestellt werden.

I. Organisation und Befugnisse der Zensurkommissio».

«. Sn 0er Meöiatto«.

Die helvetische Verfassung garantierte die Freiheit der
Presse. Aber es ging nicht lange, bis diese unbedingte
Preßfteiheit beschränkt wurde. Schon im November 1801,
nach dem Staatsstreich der Föderalisten, wurde eine ei>

gentliche Zenfurverordnung erlassen, die aber am 2. Juni
1802 von den neuerdings zur Macht gelangten Radikalen
wieder aufgehoben wurde. 1803 traten die Verfassungen
der einzelnen Kantone und mit vielen von ihnen wieder
eine regelrechte Zensur in Kraft.

Jn Bern übertrug der Kleine Rat am I.Juni 1803 die
Zensur an den Staatsrats. Dieser war ja die gegebene
Behörde, da er für die innere und äußere Sicherheit des
Kantons zu sorgen hatte. Die erste Zensurverordnung
der Mediation wurde am 26. Juli 1803 eingeführt").
Es wurde vom Staatsrat ein einziger Zensor ernannt,
der die Aufgabe hatte, alle Zeiwngen, periodischen
Blätter, Affichen, Abhandlungen und Flugschriften

') Dekreten.Buch 1. 60.

') DeKeten-Buch 1, 128.


	Einleitung

